
Downloaded from Blogs on 16.04.2026 01:04h

By PwC Deutschland | 01. April 2025

Anwendung der Bruttomethode
im Fall der Ausschüttung einer
EU-Kapitalgesellschaft an eine
deutsche Organgesellschaft

Ausschüttungen, die eine deutsche Organgesellschaft von einer
dänischen Tochter-Kapitalgesellschaft bezieht, sind in dem der
deutschen Organträger-Personengesellschaft zuzurechnenden
Einkommen in voller Höhe  ohne Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG 
enthalten (§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG). Ein Verstoß gegen Art. 4 Abs. 1 der
Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten ist damit nicht verbunden. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248263/
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Sachverhalt

Streitig ist, ob die Besteuerung von Ausschüttungen einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union

(EU) ansässigen Beteiligungsgesellschaft an eine deutsche Organgesellschaft bei der deutschen

Organträger-Personengesellschaft gegen die Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das

gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt

der Europäischen Gemeinschaften ??ABlEG?? 1990, Nr. L 225, 6, Nr. L 266, 20) ??Mutter-Tochter-

Richtlinie (MTR)??, neu gefasst durch Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30.11.2011 über das

gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt

der Europäischen Union 2011, Nr. L 345, 8) verstößt.

Anlass der Entscheidung war das Begehren des Klägers, die Gewinnausschüttungen einer ausländischen

Kapitalgesellschaft an eine Organgesellschaft bei der Organträgerin steuerfrei zu stellen. Im

Entscheidungsfall bestand die Besonderheit, dass der Gewinnabführungsvertrag zwischen einer Einheits-

GmbH & Co. KG als Organträgerin und ihrer Komplementär-GmbH als Organgesellschaft vereinbart war.

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag).

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Ausschüttungen, die eine deutsche Organgesellschaft von einer dänischen Tochter-Kapitalgesellschaft

bezieht, sind in dem der deutschen Organträger-Personengesellschaft zuzurechnenden Einkommen in

voller Höhe ?ohne Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG? enthalten (§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG).

Ein Verstoß gegen Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das

gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Mutter-

Tochter-Richtlinie) ist damit nicht verbunden.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 6. Februar 2025 (IV R 29/22), veröffentlicht am 27. März 2025.

Schlagwörter

Körperschaftsteuerrecht, Organschaft körperschaftsteuerlich

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2 von 2

 Anwendung der Bruttomethode im Fall der Ausschüttung einer EU-
Kapitalgesellschaft an eine deutsche Organgesellschaft
Article No.: 248263

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235823/koerperschaftssteuerrechtliche-zulaessigkeit-einer-sog.-einheits-gmbh-co.-kg-europarechtskonformitaet-der-sog.-bruttomethode-nach-15-satz-1-nr.-2-satz-1-kstg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510050/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/K%C3%B6rperschaftsteuerrecht/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Organschaft+k%C3%B6rperschaftsteuerlich/
http://www.tcpdf.org

